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Zum Geleit: Nichts Neues unter der Sonne

Unsere Gnade hat oft überlegt, welches der Grund ist, dass trotz so hohen aus-
gesetzten Belohnungen, mit denen die Wissenschaften und ihr Studium gefördert 
werden, es so wenige, ja seltene Personen gibt, die sich in vollem Umfang die aller 
betrüblichen Blässe durchgearbeiteter Nächte kaum der eine oder andere zu einer 
soliden, abgeschlossenen Gelehrsamkeit gelangt ist. Damit aber niemand weiterhin 
mit nutzlosem Eifer vorgehen muss, bei solch einer gewaltigen Menge von Bü-
chern, bei einer solchen Vielfalt von Klagen und solcher Schwierigkeit der Fälle, die 
unseren Geist behindern; bei solch einer drückenden Kenntnis des Zivilrechts an-
eignen, und warum bei Masse von Gesetzen, die gewissermaßen in einem dichten 
Nebel der Finsternis verborgen sind und sich wie durch einen Wall gegen die 
menschliche Erkenntnis sperren; deshalb haben wir die für unsere Zeit passende 
Aufgabe übernommen, die Finsternis vertrieben und durch eine kurze Zusammen-
fassung Licht in die Gesetze gebracht.

Kaiser Theodosius II. im Einführungsgesetz zum Codex Theodosianus, Konstan-
tinopel, den 15. Februar 438.
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Vorwort zur 6. Auflage

Das Bereicherungsrecht gilt gemeinhin als schwieriges, undurchdringbares, ja gera
dezu unprüfbares Rechtsgebiet. Niemand kann die schier unübersehbare Vielfalt der 
in Rechtsprechung und Schrifttum vertretenen Rechtsauffassungen kennen. Dieses 
Lehrbuch soll dem Leser dagegen auf möglichst knappem Raum Orientierung 
geben, indem es sich auf die wenigen allgemeinen und wissenschaftlich begründeten 
Prinzipien konzentriert, deren Beherrschung notwendig, aber auch hinreichend für 
die Lösung bereicherungsrechtlicher Fälle ist. Auf das nachstehende lesenswerte 
Vorwort von Hans Wieling zur ersten Auflage sei ausdrücklich hingewiesen.

An der bewährten Grundkonzeption des Buchs habe ich nichts geändert: 
Richtungsweisende Entscheidungen werden zitiert und die wichtigsten Auf-
fassungen im Schrifttum inhaltlich berücksichtigt, allerdings wie auch in den 
Vorauflagen ohne Literaturangabe. Denn solche Angaben hätten den Umfang des 
Buchs erheblich anschwellen lassen, ohne dass damit seinen Zielen gedient ge-
wesen wäre.

Meinem Lehrstuhlteam bin ich ebenso wie allen Lesern, die mit ihren Hinweisen 
dieses Lehrbuch zu verbessern geholfen haben, zu großem Dank verpflichtet.

Tübingen, Deutschland� Thomas Finkenauer
Dezember 2024
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Vorwort zur 1. Auflage

Dieses kleine Büchlein wendet sich an Leser, welche sich in kurzer Zeit und mit an-
gemessenem, aber nicht übermäßigem Aufwand über die Grundprinzipien des Be-
reicherungsrechts informieren wollen. Es wendet sich etwa an Studenten, die sich 
auf das Bereicherungsrecht für Klausuren und mündliche Prüfungen vorbereiten 
wollen, Situationen, in welchen es unmöglich ist, über all die komplizierten, wider-
sprüchlichen und verwirrenden Gedankengänge der zahlreichen Autoren und Ge-
richtsentscheidungen zu diesem Thema Auskunft zu geben. Es sollen ihnen in kur-
zer, aber jedenfalls hinreichender Form die Kenntnisse vermittelt werden, welche in 
den genannten Situationen von ihnen verlangt werden können. Wollte man den 
Prüfungsstoff nicht in dieser Weise begrenzen, so würde man das Bereicherungs-
recht zu einer unprüfbaren Materie machen.

a) Im Folgenden sollen also die Grundprinzipien des Bereicherungsrechts dar-
gestellt werden, d. h. das Bereicherungsrecht soll kurz und doch wissenschaftlich 
abgehandelt werden. Aber ist das überhaupt noch möglich? Zunächst einmal kurz: 
Die Literatur zum Bereicherungsrecht ist kaum noch überschaubar, wovon man sich 
durch einen Blick auf die Lehrbücher, Kommentare, Monographien und Gerichts-
urteile schnell überzeugen kann; auch als Dissertationsthema ist das Bereicherungs-
recht recht beliebt. Und überall finden sich neue Ideen und Lehren, faszinierend 
vielleicht für den, der sich mit diesem Thema näher beschäftigen will und kann. Wie 
aber ist die Situation für den, der sich nicht näher damit beschäftigen will oder kann, 
etwa für Studenten oder Praktiker? Schließlich ist das Bereicherungsrecht nicht das 
einzige Gebiet des Zivilrechts! Wer viel Zeit hat zum Ergründen all der Lehr-
meinungen, etwa als Student bei Haus- und Seminararbeiten, der kann sich darüber 
im Schweiße seines Angesichts informieren. Meist aber wird er weder Zeit noch 
Lust dazu haben, und auch das ist verständlich, denn Überfluß erzeugt bekanntlich 
Überdruß, und der Erfolg solcher Bemühungen steht regelmäßig in keinem Verhält-
nis zur aufgewandten Mühe. Was also kann man tun, um sich hinreichend über das 
Bereicherungsrecht zu informieren? Ganz einfach, man muss nicht versuchen, eine 
Unzahl einzelner Ansichten zu den verschiedensten Themen auswendig zu lernen, 
vielmehr muß man wissenschaftlich vorgehen, was ja im Grunde immer zu ver-
langen ist.
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b) Kann man Bereicherungsrecht bei der Fülle der vorhandenen Literatur noch in 
kurzer Form wissenschaftlich darstellen? Die Antwort kann nur dahin gehen, daß 
eine kurze Darstellung überhaupt nur noch in wissenschaftlicher Form möglich ist. 
Es gehört zwar auch zur wissenschaftlichen Bearbeitung eines Themas, die ver-
schiedensten Lehren zu allen möglichen Problemen ausführlich darzustellen, doch 
gilt das nur für wissenschaftliche Handbücher, die man zum Nachschlagen benutzt, 
nicht aber zum Erlernen eines Rechtsgebietes. Kurze Darstellungen des Be-
reicherungsrechts müssen in dem Sinne streng wissenschaftlich sein, als sie streng 
vom Gesetz und von den anerkannten dogmatischen Grundsätzen ausgehen und 
diese bei allen Entscheidungen zugrunde legen; geht man so vor, so kann man dar-
auf verzichten, den Lehren bis in die äußersten Verästelungen zu folgen und viele 
Einzelheiten darzustellen. Denn sollten Detailfragen auftauchen, so lassen sie sich 
anhand der allgemeinen Grundsätze immer vertretbar entscheiden, auch wenn man 
die Lehren zu gerade diesem Gebiet nicht kennt. Diese Anwendung von Dogmen – 
das sei nebenbei bemerkt – hat nichts mit Begriffsjurisprudenz zu tun; die Dogmen 
sind das Ergebnis von Interessenbewertungen, und diese Interessenbewertungen, 
die hinter den Dogmen stehen, hat ein wissenschaftlich vorgehender Bearbeiter zu 
kennen, so daß er auch feststellen kann, ob im gegebenen Fall die Interessensitua-
tion vom Normalfall abweicht und ob deshalb in concreto eine abweichende Ent-
scheidung am Platze ist. Auf diese Weise kann sich eine Darstellung auf die wich-
tigsten Grundprobleme beschränken und doch einen umfassenden Überblick über 
die Materie geben. Wer diese Grundsätze beherrscht, ist hinreichend für Aufgaben, 
in welchen keine Literatur benutzt werden kann, gerüstet. Denn kein vernünftiger 
Prüfer wird speziellere Antworten auf seine Fragen erwarten, Antworten, die er 
selbst noch nicht kannte, bevor er sich auf die Prüfung vorbereitet hatte. Wenn ich 
auch nicht wie der Kaiser Theodosius hoffen kann, mit meinem Büchlein in alle Un-
klarheiten Licht zu bringen, so glaube ich doch, daß es geeignet ist, das Erlernen 
und Verstehen des Bereicherungsrechts zu vereinfachen.

Ziel dieses Buches ist es somit, das Bereicherungsrecht für den, der es systema-
tisch erlernen oder seine Kenntnis darüber auffrischen will, zu vereinfachen und 
von unnötigen Komplikationen zu befreien. Es wird daher darauf verzichtet, von 
den allgemeinen Dogmen überflüssige Ausnahmen zu machen und so unnötige 
Schwierigkeiten einzuführen. Wo solche Ausnahmen diskutiert werden, ist daher 
regelmäßig zugunsten des allgemeinen Rechtssatzes entschieden. Die vorgetragenen 
Ansichten entsprechen meist der h. M., welche freilich oft nicht leicht zu ermitteln 
ist;1 gegen die h. M. ist nur dann entschieden, wenn sie grundlos gegen anerkannte 
allgemeine Dogmen verstößt; diese Fälle sind gekennzeichnet.	

1 Soll man einfach die Stimmen zählen und etwa eine wohlbegründete Gegenmeinung in gleicher 
Weise werten wie eine autoritätsgläubige Zustimmung ohne jede eigene Stellungnahme? Nach 
Schiller, Demetrius 475, soll man die Stimmen wägen und nicht zählen, und skeptisch wird hinzu-
gefügt: „Was ist Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei wen‘gen nur gewesen“.

Vorwort zur 1. Auflage
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c) In der Literatur, insbesondere in den Entscheidungen des BGH, findet sich 
häufig die Behauptung, man könne einen Fall nicht nach allgemeinen Regeln lösen, 
es komme immer auf die Besonderheiten des Einzelfalles an. Vor solchen Aussagen 
sollte man sich hüten, sie bedeuten eine Bankrotterklärung der Rechtswissenschaft. 
Daß man einen Fall als Richter oder Student immer nach den gegebenen Einzel-
heiten entscheiden muß, ist ohnehin selbstverständlich. Daß man aber bei der Ent-
scheidung nicht die tragenden allgemeinen Grundsätze angeben will oder kann, ist 
im höchsten Maße bedenklich. Dadurch wird eine Entscheidung zur Willkür, die 
auch für die Zukunft jede Hilfe für die Entscheidung ähnlich gelagerter Fälle ver-
weigert. Wer ein Problem nicht in den Komplex der vorhandenen Normen und Dog-
men eingliedern kann, kann nicht wissenschaftlich arbeiten. Dieses Subsumieren 
unter die anerkannten Dogmen bedeutet freilich nicht, daß man auch immer nach 
diesen Dogmen entscheiden müsse; liegt im gegebenen Fall die Interessensituation 
ganz anders als die, welche dem Dogma zugrunde lag, muß man davon abweichen; 
aber auch in diesem Fall muß man sagen können, warum man von dem sonst gelten-
den Prinzip abgewichen ist, man muß einen Grund angeben können, der auch künf-
tig in ähnlichen Fällen ein Maßstab für Entscheidungen sein kann.

Dagegen besteht kein Grund, für alle möglichen Fallvarianten gänzlich neue 
Argumentationsgebäude zu errichten, ein solches Vorgehen macht die Behandlung 
des Bereicherungsrechts unübersichtlich und unwissenschaftlich. In allen Fällen ist 
zunächst auf die allgemeinen Dogmen zurückzugreifen; will man sie nicht an-
wenden, so hat man anzugeben, inwieweit die Interessenlage von derjenigen der all-
gemeinen Situation abweicht und weshalb dadurch eine abweichende Regelung un-
bedingt erforderlich wird. Nur so kann die Übersichtlichkeit des Bereicherungs-
rechts wiederhergestellt werden.

d) Im vorliegenden Buch ist keine Literatur angegeben, aus leicht erkennbaren 
Gründen. Die Erörterung des Bereicherungsrechts beschränkt sich auf die Grund-
prinzipien, Literaturangaben hätten bei Anspruch auf Vollständigkeit den Umfang 
des Buches zu sehr anschwellen lassen.2 Im übrigen läßt sich die Literatur durch 
Nachschlagen in den Lehrbüchern, Kommentaren und Fallsammlungen sowie in 
den speziellen Werken zum Bereicherungsrecht3 leicht ermitteln. Für die Vor-
bereitung auf Klausuren und mündliche Prüfungen ist die Angabe von weiter-
führender Literatur nicht erforderlich. Alles, was man hierfür wissen muß, ist im 
Folgenden dargestellt.

Trier, Deutschland� Hans Josef Wieling

2 Denn die Anführung von Literatur hätte nur Sinn, wenn auch der Inhalt zumindest kurz dargestellt 
und dazu Stellung genommen würde.
3 Vgl. das nachstehende Verzeichnis der Literatur zum Bereicherungsrecht.

Vorwort zur 1. Auflage
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